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1. Ziel und Aufbau des Fachstudiums  
 
1.1 Ziele des Studiums 
 
Eine wesentliche Grundlage für den Erwerb von Kompetenzen für das Berufsfeld Schule sind die 
Bildungswissenschaften. Sie umfassen die wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit Bildungs- und 
Erziehungsprozessen, mit Bildungssystemen sowie mit deren Rahmenbedingungen auseinandersetzen. 
Die Studierenden der Lehrämter sollen die verschiedenen disziplinären Perspektiven auf die Schule und ihre 
gesellschaftliche Umgebung kennenlernen und einnehmen lernen, um auf dieser Grundlage kompetent und 
eigenständig an den bildungspolitischen und pädagogisch praktischen Diskursen zur wissenschaftlich 
begründeten ständigen Weiterentwicklung der Institution Schule sowie des professionellen Handlungsfeldes 
Unterricht teilnehmen zu können. 
Die im Studium der Bildungswissenschaften zu erwerbenden Kompetenzen richten sich nach der 
Lehrerprüfungsverordnung und dem dortigen Fachanhang. Sie sind am Leitbild der Inklusion orientiert. 
Das Studium der Bildungswissenschaften vermittelt die disziplinäre Identität dieses spezifischen Blicks als Basis 
für wissenschaftlich fundierte Reflexivität des professionellen LehrerInnenhandelns sowie für die Teilnahme an 
forschungsbasierten Weiterentwicklungen des eigenen Berufshandelns. Die darauf aufbauende professionelle 
Kompetenz besteht aus der Fähigkeit, 

- Unterricht sach- und fachgerecht zu planen, durchzuführen, zu analysieren und zu evaluieren; 
- Lernumgebungen zu konstruieren und daraufhin zu analysieren, inwieweit sie Schülerinnen und Schüler 

beim Lernen unterstützen, sie motivieren und sie herausfordern, Zusammenhänge herzustellen und 
Gelerntes zu nutzen; 

- Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, das eigene Lernen zunehmend selbstbestimmt steuern 
zu können; 

- die individuelle Entwicklung von Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung deren sozialer und 
kultureller Lebensbedingungen zu fördern, 

- Werte und Normen zu vermitteln und selbstbestimmtes Urteilen und Handeln von Schülerinnen und 
Schülern zu unterstützen, 

- Schwierigkeiten und Konflikte in Schule und im Unterricht kooperativ zu lösen,  
- Lernvoraussetzungen und Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern zu diagnostizieren, Schülerinnen 

und Schüler gezielt zu fördern und zu beraten; 
- Leistungen von Schülerinnen und Schülern auf der Grundlage transparenter Beurteilungsmaßstäbe zu 

erfassen, zu beurteilen und zu bewerten; 
- ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit besonderer Verantwortung und Verpflichtung zu verstehen, 
- ihren Beruf als ständige Lernaufgabe zu verstehen, 
- sich an der Planung und Umsetzung schulischer Projekte und Vorhaben zu beteiligen;  
- die persönliche, soziale und kulturelle Heterogenität der Schülerschaft zu analysieren und zu erkennen 

und die soziale Integration und Chancengerechtigkeit der Schülerinnen und Schüler zu sichern und zu 
fördern. 
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1.2 Umfang und Aufbau des Studiums 
 
1.2.1 Für das ordnungsgemäße Studium der Bildungswissenschaften im Lehramt für Sonderpädagogik sind 60 
Leistungspunkte (LP) zu erbringen. Hierbei sind sieben Pflichtmodule im Umfang von 48 LP und 
Wahlpflichtmodule im Umfang von zwölf LP zu belegen.  
 
1.2.2 Alle Module können in ihrer zeitlichen Reihenfolge gemäß dem im Prüfungs- und Studienplan 
vorgegebenen Rahmenfrei studiert werden. Das Modul „Politische Bildung und Demokratie-Pädagogik“ und das 
Modul „Politische Philosophie“ können nur alternativ gewählt werden. 
 
 
1.3 Anwesenheitspflicht, Prüfungsvorleistungen und veranstaltungsbegleitende Prüfungen 
 
1.3.1 Sofern in den Modulbeschreibungen bestimmt, besteht in Seminaren und Übungen eine Anwesenheits-
pflicht gemäß § 8 Absatz 1 RPO-LA. 
 
1.3.2 Gemäß § 12 Absatz 2 RPO-LA können Prüfungsvorleistungen als Voraussetzung für die Zulassung zur 
Modulprüfung bestimmt werden. Innerhalb des Fachstudiums Bildungswissenschaften sind folgende 
Prüfungsvorleistungen vorgesehen: Studienaufgaben, Kontroll- bzw. Reflexionsaufgaben, Anwesenheitspflicht 
und Referate. 
 
Studienaufgaben: 
Studienaufgaben können sein: offene Reflexionsfragen oder Multiple-Choice-Aufgaben. 
 
Kontroll- bzw. Reflexionsaufgaben: 
Die Kontroll- bzw. Reflexionsaufgaben zur Vor- und Nachbereitung der Präsenzzeit (Vorlesung) können 
Kontrolltests und/oder Lerntagebücher zu den Vorlesungseinheiten beinhalten. Diese werden vom jeweiligen 
Dozierenden so gestaltet und angeleitet, dass die maximale Bearbeitungszeit von insgesamt 20 Stunden nicht 
überschritten wird.  
 
Die konkrete Prüfungsvorleistung ist der jeweiligen Modulbeschreibung sowie dem Prüfungs- und Studienplan zu 
entnehmen. Stehen mehrere Leistungen zur Auswahl erfolgt die Bekanntgabe der zu erbringenden Leistung(en) 
spätestens in der zweiten Veranstaltungswoche. 
 
1.3.3 Neben den in § 17 Absatz 2 RPO-LA genannten Prüfungsleistungen kommt folgende weitere 
fachspezifische Prüfungsart zum Einsatz: 
 
Portfolio 
Ein Portfolio ist eine geordnete Sammlung von Leistungsergebnissen, schriftlichen oder medialen Dokumenten 
beziehungsweise eigenen Werken. 
 
1.3.4 Die studienbegleitenden Modulprüfungen in Form von Referaten/Präsentationen und Portfolios können 
auch veranstaltungsbegleitend abgelegt werden, wenn die Studierenden spätestens in der ersten 
Vorlesungswoche über die für sie geltende Prüfungsart, deren Umfang und den jeweiligen Abgabetermin in 
Kenntnis gesetzt werden. 
 
 
1.4 Benotung und Bildung der aggregierten Modulnote 
 
Aus dem Prüfungs- und Studienplan geht hervor, welche Module benotet und welche mit „Bestanden“ oder „Nicht 
Bestanden“ bewertet werden. Alle benoteten Module werden gemäß § 19 Absatz 2 RPO-LA bei der Bildung der 
aggregierten Modulnote berücksichtigt. 
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2. Prüfungs- und Studienplan
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Legende
Sonderpädagogik E - Exkursion S - Seminar A - Abschlussarbeit pP - praktische Prüfung LP - Leistungspunkte
Fachwissenschaft/-didaktik IL - Integrierte Lehrveranstaltung SPÜ - Schulpraktische Übung B/D - Bericht/Dokumentation PrA - Projektarbeit min - Minuten
Bildungswissenschaft Ko - Konsultation Tu - Tutorium HA - Hausarbeit Prot - Protokoll RPT - Regelprüfungstermin
Bildungswissenschaft Wahlpflicht OS - Online Seminar Ü - Übung K - Klausur R/P - Referat/Präsentation Std - Stunden
Praktika P - Praktikumsveranstaltung V - Vorlesung Koll - Kolloquium SL - Studienleistung SWS - Semesterwochenstunden
Staatsexamen Pr - Projektveranstaltung mP - mündliche Prüfung T - Testat Wo - Wochen

Wahlpflichtbereich 
Bildungswissenschaft

Fachwissenschaft/-didaktikBildungswissenschaft

Bildungswissenschaft

Bildungswissenschaft

Sonderpädagogik

Bildungswissenschaft

Bildungswissenschaft

Bildungswissenschaft

Wahlpflichtbereich 
Bildungswissenschaft

Sonderpädagogik

Sonderpädagogik

Fachwissenschaft/-didaktik

Fachwissenschaft/-didaktik

Fachwissenschaft/-didaktik

Fachwissenschaft/-didaktik

Fachwissenschaft/-didaktik

Sonderpädagogik

Sonderpädagogik

Sonderpädagogik

Sonderpädagogik

Sonderpädagogik

Staatsexamen
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Bildungswissenschaft

5181250 S/4 6 Sommersemester 8 benotet

5181240 S/4 6 Sommersemester 8 benotet

5181260 V/2 3 Sommersemester 8 unbenotet

5180680 V/2; S/2 6 Wintersemester 
(Beginn) 8 benotet

5181270 V/2; S/2; Ü/1 9 Wintersemester 
(Beginn) 8 unbenotet

5180850 V/2;S/2 6 Wintersemester 
(Beginn) 8 benotet

5180960 V/2; S/6 12 jedes Semester 
(Beginn) 8 benotet

Wahlpflichtbereich Bildungswissenschaft
Es sind Module im Umfang 12 LP aus folgendem Katalog zu wählen:

5180800 V/2; S/2 6 Sommersemester 
(Beginn) 7 unbenotet

Differentielle Psychologie und 
Pädagogisch-Psychologische 
Diagnostik für Lehramt an 
Grundschulen, Regionalen Schulen und 
für Sonderpädagogik

Bearbeitung von Kontroll- bzw. 
Reflexionsaufgaben zur Vorlesung (in 
der Regel 15-30 Minuten zum Thema 
jeder Vorlesungseinheit) und Referat 

(30 min) und Anwesenheitspflicht in den 
Seminaren

K (90 min) oder HA (15 Seiten) oder 
Portfolio (Kontroll- bzw. 

Reflexionsaufgaben zur Vorlesung und 
Protokolle zum Seminar)

LP Semester RPT benotet/ 
unbenotetVorleistung Art/Dauer/Umfang

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS
Modulabschluss

Allgemeine Erziehungswissenschaft für 
Lehramt Anwesenheitspflicht in den Seminaren HA (15 Seiten) oder K (90 min) oder mP 

(20 min)

benotet/ 
unbenotetVorleistung Art/Dauer/Umfang

LP Semester RPT

Lehrertraining für Sonderpädagogen Anwesenheitspflicht in den Seminaren K (60 min)

Modulname Modulnummer Lehrform/SWS
Modulabschluss

Kulturtechniken im 
sonderpädagogischen Kontext Anwesenheitspflicht in den Seminaren K (120 min)

Theorien und Konzepte der 
Schulpädagogik, der allgemeinen 
Didaktik und der schul- und 
unterrichtsbezogenen 
Bildungsforschung für die Lehrämter an 
Grundschulen und Regionalen Schulen 
und für das Lehramt Sonderpädagogik 

Anwesenheitspflicht in den Seminaren mP (40 min) oder K (90 min) oder HA 
(20 Seiten)

Pädagogische Psychologie 
(Sozialpsychologie) für Lehramt für 
Sonderpädagogik 

Sonderpädagogische Diagnostik

Pädagogische Psychologie 1 
(Entwicklung und Lernen)

Bearbeitung von Kontroll- bzw. 
Reflexionsaufgaben zur Vorlesung 
(in der Regel 15-30 Minuten zum 
Thema jeder Vorlesungseinheit).

Präsentation im Seminar als 
Partnerarbeit (Umfang ca. 45 Minuten 

bei 2 Personen) und 
Anwesenheitspflicht in den Seminaren 

und Übungen

Bearbeitung von Kontroll- bzw. 
Reflexionsaufgaben zur Vorlesung (in 
der Regel 15-30 Minuten zum Thema 
jeder Vorlesungseinheit) und Referat 

(30 min) und Anwesenheitspflicht in den 
Seminaren

K (90 min) oder B/D (20 Seiten)

Portfolio (Kontroll- bzw. 
Reflexionsaufgaben zur Vorlesung)

HA (15 Seiten) oder mP (20 min) oder K 
(90 min)
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5180840 S/2 3 jedes Semester 8 unbenotet

5180950 V/2; S/2 6 unregelmäßig 8 unbenotet

3380000 S/2 3 jedes Semester 8 unbenotet

5380180 S/2 3 jedes Semester 8 unbenotetPolitische Philosophie keine K (90 min) oder Portfolio (10-12 
Aufgaben)

Projekt- bzw. forschungsorientierte 
Vertiefung im Kontext von 
Bildungswissenschaft und Schule

Anwesenheitspflicht in den Seminaren HA (10 Seiten) oder K (90 min)

Sozialpädagogik und Medienpädagogik 
für Lehramt an Grundschulen, 
Regionalen Schulen und für 
Sonderpädagogik

Anwesenheitspflicht in den Seminaren HA (12-15 Seiten) oder R/P (25 min) 
oder K (90 min)

Politische Bildung und Demokratie-
Pädagogik keine K (90 min)
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